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Haushaltssatzung der Stadt Wolgast
für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der § 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss
der Stadtvertretung der Stadt Wolgast vom 29.01 .2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1 .im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 25.973.100 €

der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 27.435.740 €

der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf -1.462.640 €

b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 0 €

der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 €

der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf 0 €

c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf -1 .462.640 €

die Einstellung in Rücklagen auf 1 .370 €

die Entnahmen aus Rücklagen auf 1.464.010 €

das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf 0 €

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf 21 .859.330 €

die ordentlichen Auszahlungen auf 23.193.580 €

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -1 .334.250 €

b) die außerordentlichen Einzahlungen auf 0 €

die außerordentlichen Auszahlungen auf 0 €

der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 0 €

c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 6.388.310 €

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 4.796.110 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1 .592.200 €

d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -806.670 €

(Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung

der Zahlungsfähigkeit) auf

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und lnvestitionstörderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht
veranschlagt.
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§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 5.828.500 €

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt 2.185.933 €
auf

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
GrundsteuerA) auf 298v. H.

b) für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf 450 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 380 v.H.

§ 6 SteIlen gemäß Stellenpian

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 110,775 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§7 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden gern. § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V Ansätze für
ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben
Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

§ 8 Regelungen zur Übertragbarkeit

1. Gern. § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V werden Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für
ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes für ganz oder teilweise übertragbar erklärt, sofern der
Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr erreicht werden kann.

2. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahrnen werden gern. § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V für ganz
oder teilweise übertragbar erklärt, auch wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist
oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann.

3. Gern. § 15 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V gilt Abs. 1 und 2 entsprechend für Ermächtigungen zu
überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

§ 9 Festlegung der Wertgrenze zur Darstellung von Investitionen in den Teilhaushalten

Nach § 4 Abs. 12 Satz 2 GernHVO-Doppik M-V wird festgesetzt, dass Einzahlungen und Auszahlungen für
Investitionen und Investitionsförderungsrnaßnahmen ab einem Wert von 25.000 € einzeln darzustellen sind.
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§ 10 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres 71.658.312,07€
betrug

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 71.098.942,63€
beträgt

und zum 31 .12. des Haushaltsjahres 70.619.242,63 €

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 21 .03.2018 erteilt.

________
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Stadt Wolgast, den 28.03.2018 Ralf Fischer

1. Stellvertreter des Bürgermeisters
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Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am 21 .03.2018 durch die Landrätin
des Landkreises Vorpommern-Greifswald als untere Rechtsaufsichtsbehörde erteilt.

Die Genehmigung des in § 3 der Haushaltssatzung 2018 festgesetzten Gesamtbetrages der
Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.828.500 € wird abweichend in Höhe von 3.983.500 € erteilt.
Die Genehmigung von weiteren geplanten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.845.000 € wird
zurückgestellt.

Gemäß § 55 KV M-V wird der Stellenpian mit 109,7750 Vollzeitäquivalente (VzA) genehmigt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung für 10 Tage zur
Einsichtnahme im Rathaus, Burgstraße 6 in 17438 Wolgast, im Fachdienst Finanzen zu den Offnungszeiten
aus.
Des Weiteren ist die Haushaltssatzung auch auf der lnternetseite des Amtes Am Peenestrom unter der
Rubrik Ortsrecht — Offentliche Bekanntmachungen — für das Amt Am Peenestrom einsehbar.

Ralf Fischer
(1. Stellvertreter des Bürgermeisters)


